
Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über die 
gewünschte Versicherung. Beachten Sie bitte, dass die hier 
genannten Informationen nicht abschließend sind. Detaillierte Infor-
mationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Versicherungsbe-
dingungen.

1 Welche Art von Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
Unser Vorschlag bezieht sich auf eine Allgemeine Haftpflichtversi-
cherung.

2 Was ist versichert?
Es handelt sich um eine Allgemeine Haftpflichtversicherung. Die 
Haftpflichtversicherung gewährt Ihnen und den mitversicherten Per-
sonen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes von einem 
Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den indi-
viduell angebotenen Tarifmerkmalen und den vereinbarten 
Deckungssummen. 

Ein Leistungsanspruch entsteht nach Eintritt eines Versicherungs-
falles.

Einzelheiten dazu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen, Besonderen Bedingungen und Klauseln.

3 Wie hoch ist Ihr Beitrag, und was müssen Sie bei der Bei-
tragszahlung beachten?
Der Beitrag inkl. Versicherungssteuer und ggf. Ratenzahlungszu-
schlag für die Haftpflichtversicherung beträgt:

 
 einmalig:  EUR

 
 jährlich:  EUR

 
 halbjährlich (inkl. 3 % Zuschlag):  EUR

 
 vierteljährlich (inkl. 5 % Zuschlag):  EUR

 
 monatlich (inkl. 5 % Zuschlag):  EUR

Der Einmal- oder Erstbeitrag wird unverzüglich nach Erhalt des 
Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn.

Folgebeiträge sind rechtzeitig bei Fälligkeit zu zahlen.

Der Beitrags-Zeitraum richtet sich nach dem Zahlungsrhythmus.

Bitte beachten Sie: Die verspätete oder unterlassene Zahlung von 
Beiträgen kann zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zur 
Beendigung des Vertrages führen.

4 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern; der Beitrag wäre 
sonst unangemessen hoch. Deshalb sind einige Fälle im angebote-
nen Versicherungsschutz nicht eingeschlossen, wie z. B. vorsätzli-
che Handlungen, Kriegsereignisse oder Kernenergie sowie Haft-
pflichtgefahren, deren Versicherung nicht ausdrücklich beantragt 
wurde oder die nicht beitragsfrei mitversichert sind.

Einzelheiten zu geltenden Risikobegrenzungen und Ausschlüssen 
finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen.

5 Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss, und welche 
Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Bereits vor Vertragsschluss haben Sie bestimmte Pflichten (so 
genannte Obliegenheiten) zu erfüllen. Vor allem ist es erforderlich, 
dass Sie uns alle im Antrag gestellten Fragen sorgfältig, vollständig 
und wahrheitsgemäß beantworten.

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwie-
gende Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht 
oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter 
Umständen vom Vertrag zurücktreten. 

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen.

6 Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertra-
ges, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Auch während der Vertragslaufzeit haben Sie bestimmte Pflichten 
zu erfüllen. Es ist u. a. erforderlich, dass Sie uns alle risikoerhebli-
chen Änderungen, nach denen wir Sie auch bei Vertragsschluss 
gefragt hatten, unverzüglich und vollständig mitteilen.

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwie-
gende Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht 
oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter 
Umständen vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen.

7 Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfal-
les, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Tritt ein Versicherungsfall ein, haben Sie ebenfalls bestimmte 
Pflichten zu erfüllen. Vor allem ist es notwendig, uns den Schaden 
unverzüglich mitzuteilen.

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwie-
gende Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht 
oder nur teilweise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter 
Umständen vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen.

8 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten 
Zeitpunkt, sofern der Einmal- bzw. Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt 
wird, siehe dazu auch Nr. 3.

Der Versicherungsschutz endet

 - zum Wirksamkeitstermin einer Kündigung in einem der unter Nr. 9 
genannten Fälle,

 - durch Ablauf, wenn ein fester Endtermin mit Ihnen vereinbart 
wurde.

9 Welche Möglichkeiten gibt es, den Vertrag zu beenden?
Der Vertrag kann gekündigt werden

 - zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres, allerdings nicht vor 
Ablauf der vereinbarten Mindestlaufzeit von maximal 3 Jahren;

 - im Versicherungsfall;
 - bei Änderungen der Vertragsbedingungen;
 - durch uns, wenn Sie Beiträge verspätet oder gar nicht zahlen.
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